
 

 
 

 
 

 

 

PROTOKOLL  DER  GEMEINDEVERSAMMLUNG 
Sitzung Nr. 2 vom Sonntag, 20. Dezember 2020 
 
 

 
 

Zeit: 09:30 bis 09:30 Uhr  

Protokoll: Franzisca Giovanoli  

 

 

Traktanden: 

  

1   19 GEMEINDEORGANISATION: GEMEINDEVERSAMMLUNG 
  Gemeindeversammlungen 2020  

  Einleitung Gemeindeversammlung 
  

2   00/50 Protokoll 
  Protokolle Gemeindeversammlung 2020  

  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2020; Genehmigung 
  

3   16/00 Allgemeines und Einzelnes 
  Finanzwesen der Gemeinde - Jahresrechnung, Finanzplan und Budget  

  Budget 2021 und Festlegung der Steuerfüsse 2021 
  

4   25/07 Grundstückerwerb durch Ausländer 
  Grundstückerwerb durch Personen im Ausland; Bewilligungen  

  Festlegung der Ausländerquote für Erwerb von Grundeigentum durch Personen im Ausland 
  

5   04/01 Gesetze, Reglemente, Verordnungen, Bekanntmachungen und Kreisschreiben 

  
Gesetz der Gemeinde - Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Ge-
meinde Silvaplana - Wirtschaftsförderungsgesetz; WFG  

  Wirtschaftsförderungsgesetz; Genehmigung 
  

6   42/01 Gesetze, Reglemente, Verordnungen, Bekanntmachungen und Kreisschreiben 
  Gesetze der Gemeinde - Steuergesetz  

  Kommunales Steuergesetz; Revision 
  

7   10/05 Wasserabgabe, Wassertaxen 
  Wasserversorgung - Gebühren  

  Gebührenanpassung 
  



 

 
 

8   00/80 Varia 
  Varia  

  Varia 
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44 19 GEMEINDEORGANISATION: GEMEINDEVERSAMMLUNG 
Gemeindeversammlungen 2020 
Einleitung Gemeindeversammlung 

 

Sachverhalt 

Aufgrund der besonderen Lage um die COVID-19 Pandemie musste die 2. Gemeindeversammlung im Jahr 2020, welche 
am Donnerstag, 26. November 2020 vorgesehen war, zu Gunsten einer Urnenabstimmung abgesagt werden.  

Gemäss Art. 35 der Gemeindeverfassung müssen die Unterlagen mindestens 14 Tage vor der Gemeindeversammlung 
beim Stimmbürger sein. Der erneute Versand zu Handen der Urnenabstimmung wurde zeitgerecht ausgeführt.  
 

45 00/50 ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN  |  Protokoll 
Protokolle Gemeindeversammlung 2020 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2020; Genehmigung 

 

Sachverhalt 

Das Protokoll der 1. Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2020 lag während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemein-
deverwaltung zur Einsichtnahme auf und wurde auf der Gemeinde-Homepage publiziert.  

 Antrag des Gemeindevorstandes  
Genehmigung des Protokolls vom 24. Juni 2020.  

Abstimmung  
Eingegangen 144 
Leer 3 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 139 
Ja 136 
Nein 3 
 

46 16/00 FINANZWESEN DER GEMEINDE  |  Allgemeines und Einzelnes 
Finanzwesen der Gemeinde - Jahresrechnung, Finanzplan und Budget 
Budget 2021 und Festlegung der Steuerfüsse 2021 

 

Sachverhalt 

Das Budget für das Jahr 2021 lag während den Schalterzeit im Gemeindehaus auf und wurde auf der Homepage der 
Gemeinde Silvaplana publiziert. Alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben eine verkürzte Dokumentation per Post 
erhalten.  
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Allfällige Fragen zum Budget 2021 wurden vom Finanzverwalter der Gemeinde Silvaplana vorab telefonisch oder persön-
lich beantwortet.  

 Antrag des Gemeindevorstandes  
Das Budget 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'679'700.00 zu genehmigen.  
 
 Das Budget 2021 der Investitionsrechnung als Kreditprojekte von CHF 3'081'000.00, davon CHF 2'371'000.00 

Kreisel Mitte zu genehmigen.  
2170.5060.01 Heizung Wärmeverbund Schulhaus Silvaplana CHF 500‘000.00 
2170.5060.02 Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine CHF 60'000.00 
3426.5030.03 Surfeinstieg Surfzenter und Camping CHF 200'000.00 
6150.5030.13 Kreisel Mitte Strassenbau CHF 1'080'000.00 
6150.5030.15 Verbreiterung Zufahrt Schulliegenschaft Silvaplana CHF 141'000.00 
6190.5060.03 Elektrokommunalfahrzeug CHF 80'000.00 
7101.5031.13 Kreisel Mitte Wasserversorgung CHF 590'000.00 
7201.5032.13 Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung CHF 430'000.00 
Zu genehmigende Kreditprojekte Budget 2021 Investitionsrechnung  CHF 3'081'000.00 

 
Abstimmung  
Eingegangen 148 
Leer 4 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 142 
Ja 118 
Nein 24 

 Antrag des Gemeindevorstandes  
 Steuerfuss von 62% der einfachen Kantonssteuer belassen 
 Liegenschaftssteuer 1.25‰ vom Steuerwert belassen 
 Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2021 belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom  

23. November 2016) 
 Die Verkehrstaxe für das Jahr 2021 für die Zeit vom 1. Dezember bis 31. Mai auf CHF 0.40 pro Logiernacht genehmi-

gen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017) 
 Die Verkehrstaxe für das Jahr 2021 für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November auf CHF 0.25 pro Logiernacht genehmi-

gen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017) 
 Die Pauschale ÖV-für das Jahr 2021 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 genehmigen 
Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2021 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00/Jahr 
genehmigen. 

Abstimmung  
Eingegangen 149 
Leer 2 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 145 
Ja 125 
Nein 20 
 
P.A. Finanzverwaltung 
P.A. Curia Treuhand AG 
P.A. Geschäftsprüfungskommission  
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47 25/07 GRUNDBUCH UND VERMESSUNGSWESEN  |  Grundstückerwerb durch Aus-
länder 
Grundstückerwerb durch Personen im Ausland; Bewilligungen 
Festlegung der Ausländerquote für Erwerb von Grundeigentum durch Personen im 
Ausland 

 

Sachverhalt 

Gemäss Artikel 8 EG zum BewG können Gemeinden den Erwerb von Ferienwohnungen und von Wohneinheiten in 
Aparthotels aus Gesamtüberbauungen auf eine bestimmte Quote einschränken. Für das Jahr 2018 hat die Gemeindever-
sammlung am 7. Dezember 2017 erstmals eine Lockerung der Regelung beschlossen und die Quote für den Verkauf aus 
Gesamtüberbauungen frei gegeben.  
Ziel war es einerseits, dadurch Anreize für die Erneuerung altrechtlicher Wohnung zu setzen und andererseits den Ei-
gentümer altrechtlicher Wohnungen (mit Ausnahme der als solche bezeichneten Erstwohnungen) die uneingeschränkte 
Möglichkeit zu geben, ihre Wohnungen auf dem ausländischen Markt anzubieten. 

Gemäss Art. 8 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz vom 16.12.1983 über den Erwerb von Grundstü-
cken durch Personen im Ausland (EGzBewG;  BR  217.600) liegt es in der Kompetenz der Gemeinden, den Erwerb von 
Feriengrundstücken durch Personen im Ausland für ihr Gemeindegebiet gesetzlich einzuschränken oder auszuschliessen. 
Bei uns ist dies in Artikel 34 der Gemeindeverfassung geregelt indem die Entscheide und Stellungnahmen gemäss kanto-
nalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz (BG) über den Erwerb von Grundstücken von Personen im Ausland der Ge-
meindeversammlung obliegt. 

 Antrag des Gemeindevorstandes  
Gestützt auf Art. 36 Ziff. 3 der Gemeindeverfassung in Verbindung mit Art. 8 EGzBewG beantragt der Gemeindevor-
stand, die nachstehende Regelung zu beschliessen: 
 Die Quote für den Verkauf aus Gesamtüberbauungen beträgt 100 %. 
 Der Verkauf/Erwerb von Einzelobjekten unter Ausländerinnen und Ausländern ist zugelassen (Zweithandwohnun-

gen; ZHW). 
 Der Verkauf von Einzelobjekten (EO) von Schweizern an Ausländer ist gestattet. 

Abstimmung  
Eingegangen 147 
Leer 6 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 139 
Ja 108 
Nein 31 
 
P.A. Grundbuchinspektorat und Handelsregister GR 
P.A. Bauamt 
 

48 04/01 BAUWESEN, PLANUNG  |  Gesetze, Reglemente, Verordnungen, Bekannt-
machungen und Kreisschreiben 
Gesetz der Gemeinde - Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
in der Gemeinde Silvaplana - Wirtschaftsförderungsgesetz; WFG 
Wirtschaftsförderungsgesetz; Genehmigung 

 

Sachverhalt 
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Der Gemeindevorstand hat am 19. September 2016, gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes über das 
gesamte Gemeindegebiet eine Planungszone mit dem Ziel, den Artikel 62 des Baugesetzes und die dazugehörige Ausfüh-
rungsgesetzgebung (Gesetz über die Förderung des Wohnungs- und Gewerbebaus und die Verbesserung der Wohnver-
hältnisse auf dem Gebiet der Gemeinde Silvaplana „Wohn- und Gewerbebauförderungsgesetz der Gemeinde Silvaplana“ 
und das Gesetz über die Förderung der Hotellerie in der Gemeinde Silvaplana „Hotelfördergesetz“) der Gemeinde Silva-
plana zu überarbeiten bzw. aufzuheben. 

 Antrag des Gemeindevorstandes  
Genehmigung des Gesetzes über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde Silvaplana – Wirt-
schaftsförderungsgesetz (WFG).  
 
I.  ALLGEMEINES  
Art. 1  Zweck 
Die Gemeinde Silvaplana fördert die Erhaltung von ortsansässigen und die Ansiedlung von neuen marktgerecht ausge-
richteten Gewerbe- und Beherbergungsbetrieben durch finanzielle Leistungen. Das Ziel ist es, in der Gemeinde ein opti-
males gewerbliches und touristisches Angebot zu schaffen. 
 
Dieses Gesetz bildet die Grundlage für die Ausrichtung der finanziellen Leistungen. 
 
Art. 2  Begriffe 
Als Gewerbe gilt jede auf Erwerb gerichtete Tätigkeit, sofern sie selbständig und dauernd ist. Als Gewerbe werden auch 
Dienstleistungs- Beherbergungs- und Restaurationsbetriebe betrachtet. 
 
Als Gewerberäume gelten Räumlichkeiten, welche durch die Inhaber / Inhaberinnen von Gewerbebetrieben mit Sitz in 
Silvaplana zweckentsprechend genutzt werden.  
 
Als Beherbergungsbetriebe gelten Betriebsstätten, welche der kommerziellen Beherbergung von Gästen dienen und über 
die dafür geeigneten Räumlichkeiten und Infrastrukturen verfügen.  
 
Beherbergungsbetrieben sind namentlich Hotels und hotelähnliche Betriebe, welche gegen Entgelt zeitlich beschränkt (in 
der Regel tage-/wochenweise, jedenfalls nicht auf Dauer) Raumeinheiten (Zimmer oder Suiten) zur Verfügung stellen und 
die für Hotels typischen Service- und Dienstleistungen anbieten. Diese Raumeinheiten dürfen rechtlich nicht verselbst-
ständigt werden und keine für Wohnungen typischen Einrichtungen aufweisen. 
 
Hotelzimmer sind Zimmer in Beherbergungsbetrieben und müssen eine Fläche von mindestens 20 m2 aufweisen. 
 
Art. 3  Mittel 
Für die Erreichung des Zwecks werden die Mittel des Förderfonds verwendet. Der Fonds wird durch Ersatzabgaben der 
Erstwohnungsverpflichtung, Rückzahlungen von Erwerbs-, Projekt- und Investitionsbeiträgen sowie durch Einlagen aus 
den Vermögensverkehrs-, Vermögensgewinn- sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern geäufnet. 
 
Die Gemeindeversammlung legt die Höhe der Einlagen in den Förderfonds aus Vermögensverkehrs-, Vermögensgewinn- 
sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern fest. 
 
 
Art. 4  Beitragsformen 
Die Gemeinde erbringt die finanziellen Leistungen in Form von  
a) zinslos gewährten Investitionsbeiträgen 
b) zinslos gewährten Erwerbsbeiträgen 
c) A fonds perdu Beiträgen 
 
Investitionsbeiträge werden für Investitionen in Liegenschaften für Gewerbe- und Beherbergungsbetriebe sowie für die 
Beteiligung an entsprechenden Trägerschaften des öffentlichen und/oder des privaten Rechts ausgerichtet. 
 
Erwerbsbeiträge werden zum Zweck des Erwerbs von Gewerbeliegenschaften in der Gemeinde Silvaplana gewährt.  
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A fonds perdu Beiträge haben den Zweck, eine durch die Umzonung der Liegenschaft in eine Gewerbe- oder Hotelzone 
erfahrene Wertminderung der Liegenschaft teilweise zu entschädigen und/oder eine dauernde Nutzungseinschränkung 
die den Gewerbe- und Beherbergungsbetriebe dienenden Liegenschaften zeitlich unbeschränkt für diesen Zweck zu si-
chern. 
 
Art. 5  Förderungsausschuss 
Der Gemeindevorstand bestimmt aus seinen Reihen einen Förderungsausschuss, der aus drei Mitgliedern besteht. 
 
Der Förderungsausschuss bereitet alle Beitragsgeschäfte vor und stellt zuhanden des Gemeindevorstandes Antrag. Aus-
serdem wacht er über die zweckmässige Verwendung der Beiträge. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann der Förderungs-
ausschuss auch Fachleute beiziehen. Hierfür bedarf es der Zustimmung des Gemeindevorstandes. Die Kosten für die 
Fachleute gehen zulasten der Beitragsgesuchsteller/innen. 
 
Art. 6  Kompetenzen  
Der Gemeindevorstand ist generell für alle Geschäfte zuständig, die nicht ausdrücklich einer anderen Instanz zugewiesen 
sind. Der Gemeindevorstand entscheidet über die Ausrichtung von Mittel, welche den Bestand des Förderfons nicht über-
steigen dürfen, und zwar: 
 
a) Investitionsbeiträgen bis max. CHF 1 Mio. 
b) Erwerbsbeiträgen  bis max. CHF 1 Mio. 
c) A fonds perdu Beiträge bis CHF 150’000 
 
Die Gemeindeversammlung entscheidet über Erwerbs- und Investitionsbeiträge, welche den Betrag von CHF  1'000’000 
übersteigen und über A fonds perdu Beiträge, welche den Betrag von CHF 150‘000 übersteigen.  
 
Art. 7  Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen 
Erwerbs- und Investitionsbeiträge für Gewerberäume können von natürlichen oder juristischen Personen gestellt werden, 
welche ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Silvaplana haben. 
 
A fonds perdu Beiträge können von natürlichen oder juristischen Personen beantragt werden, welche ihren Wohnsitz bzw. 
Sitz in Silvaplana haben und die bereit sind, im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder dergleichen Ge-
werbe- bzw. Beherbergungsräumlichkeiten mit einer zeitlich unbeschränkten Nutzungspflicht zu belegen.  
 
 
II.  VORAUSSETZUNGEN UND AUSGESTALTUNG DER BEITRÄGE 
Art. 8  Allgemeine Voraussetzungen 
Beiträge werden nur gewährt, wenn das Förderungsziel dadurch erreicht werden kann. 
 
Es dürfen keine Beiträge für blosse Sanierungen und den Unterhalt von bestehenden Gebäuden sowie für Garagierungen 
gesprochen werden. 
 
Ein durch die Gemeinde für das betreffende Objekt gewährtes Baurecht schliesst Beiträge von vornherein aus. 
 
Beiträge der Gemeinde sind ausgeschlossen, wenn die Gemeinde für die Realisierung eines Projektes Sicherheiten leisten 
musste und diese noch weiter bestehen. 
 
Auf die Ausrichtung von Erwerbs-, Investitions- und A fonds perdu Beiträge besteht kein Rechtsanspruch. 
 
Art. 9  Persönliche Voraussetzungen der Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen 
Beiträge an natürliche Personen werden nur an solche mit einem einwandfreien Leumund und geordneten finanziellen 
Verhältnissen ausgerichtet. 
 
Beiträge an juristische Personen werden nur ausgerichtet, wenn sie kreditwürdig sind. 
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Die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen haben der Gemeinde sämtliche ihre Bonität betreffenden Auskünf-
te zu erteilen und nötigenfalls weitere Dokumente vorzulegen. 
 
Weisen diese Dokumente Tatsachen aus, welche die Bonität oder die Kreditwürdigkeit erheblich in Frage stellen, ist das 
Beitragsgesuch abzuweisen. 
 
A. INVESTIONSBEITRÄGE 
Art. 10 Besondere Voraussetzungen  
 
Investitionsbeiträge werden nur gewährt, wenn mit dem betreffenden Projekt nicht schon begonnen worden und die Fi-
nanzierung gesichert ist. Im Weiteren werden nur Investitionsbeiträge für Projekte gewährt, welche marktgerecht ausge-
richtete Betriebe in Silvaplana nachhaltig fördern.  
 
Weitere Voraussetzungen für Investitionsbeiträge sind: 
a) Nachweis einer marktüblichen Grundfinanzierung (Finanzierungsinstitut und/oder Eigenkapital) von mindestens 

80% der Projektkosten; 
b) schriftliche Erklärung der Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen der Grundstücke, die mit Beiträgen 

geförderten Betriebe auf Dauer als solche nutzen zu wollen.  
Art. 11 Förderungswürdige Projekte 
Investitionsbeiträge setzen einen sogenannten betrieblichen Deckungsbeitrag (Kennzahl EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, 
Abschreibungen und Steuern) zur Vergütung der nachfolgenden Kosten voraus: 
a) Amortisation des Gebäudeneuwertes nach geplanter Ausführung des Projektes (Basisangaben kantonale Gebäude-

versicherungsanstalt) innert 50 Jahren; 
b) mittlere Verzinsung zu 3% auf der Hälfte der Summe des Gebäudeneuwertes; 
c) Verzicht auf Berücksichtigung des steuerlichen Aufwandes. 
Art. 12 Nicht förderungswürdige Projekte 
Keine Investitionsbeiträge werden gewährt: 
a) An Projekte ohne wirtschaftliche Nachhaltigkeit; 
b) An Projekte, bei welchen bei Gesuchseinreichung der Baubeginn bereits erfolgt ist  
c) An Refinanzierungen und Betriebsübernahmen aus Sanierungen, soweit es sich hierbei nicht um betriebliche Neu-

ausrichtungen handelt; 
d) An Projekte, welche zu keinem aktivierbaren Immobilienmehrwert führen; 
e)  An Projekte, welche bereits einen Investitionsbeitrag erhalten haben und dieser noch nicht vollständig zurückbe-

zahlt worden ist.  
Art. 13 Bemessung der Investitionsbeiträge an Beherbergungsbetriebe 
Die Investitionsbeiträge an Beherbergungsbetrieben betragen höchstens CHF 40'000 pro Hotelzimmer. Pro Projekt können 
maximal CHF 1'000'000 ausgerichtet werden.  
Art. 14 Bemessung der Investitionsbeiträge an Gewerbetriebe 
Die Investitionsbeiträge dürfen höchstens 20 % der Investitionskosten betragen. Pro Projekt können maximal CHF 
1'000'000 ausgerichtet werden. 
 
B. ERWERBSBEITRÄGE 
Art. 15 Besondere Voraussetzungen 
Erwerbsbeiträge werden nur für den Erwerb von Gewerbeliegenschaften in Silvaplana gewährt und wenn die Beitragsge-
suchsteller / Beitragsgesuchstellerinneb einen Bedarfsnachweis erbringen.  
 
Bedingung für einen Erwerbsbeitrag ist in jedem Fall, dass die Beitragsgesuchstellenden die Gewerbeliegenschaft in ei-
genem Namen erwirbt und als solche nutzt. 
Art. 16 Bemessung der Erwerbsbeiträge 
Erwerbsbeiträge sind beschränkt auf CHF 1'000 pro m2 Gewerbefläche (=BGF nach KRG), max. aber auf CHF 150'000 
und dürfen nicht mehr als 50 % der Kaufpreissumme ausmachen.  
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C. A FONDS PERDU BEITRÄGE 
Art. 17 Besondere Voraussetzungen 
A fonds perdu Beiträge setzen eine der Beitragsgesuchsstellenden unterzeichnete öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu 
einer zeitlich unbeschränkten Unterstellung der Liegenschaften unter die Pflicht zur Führung eines Gewerbe- oder Beher-
bergungsbetriebs voraus. 
 
A fonds perdu Beiträge werden nur für Gewerbe- oder Beherbergungsbetriebe gesprochen, welche sich auf absehbare 
Zukunft wirtschaftlich führen lassen.   
Art. 18  Bemessung der A fonds perdu Beiträge 
Bei A fonds perdu-Beiträgen für Beherbergungsbetriebe gilt ein Maximalbetrag von CHF 40'000 pro Hotelzimmer, maxi-
mal aber CHF 1'000'000. 
 
A fonds perdu Beiträge für Gewerbebetriebe sind auf CHF 1'000 pro m2 Gewerbefläche (=BGF nach KRG) beschränkt, 
max. aber auf CHF 150'000. Zudem darf der A fond perdu Beitrag nicht mehr als 50% des amtlichen Verkehrswertes der 
betreffenden Gewerbeliegenschaft betragen. 
 
 
E. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG, DAUER, SICHERSTELLUNG 
Art. 19 Nutzungsbeschränkung der geförderten Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe 
Die mit Erwerbs-, Investitions- und A fonds perdu Beiträgen geförderten Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe müssen 
als solche genutzt werden. Diese Nutzungspflichten lasten auf den Grundstücken, auf welchen sich die Gewerbe- bzw. 
Beherbergungsbetriebe befinden.  
 
Bei gemischten Gewerbe- bzw. Beherbergungsliegenschaften (z.B. mit Wohnungen) werden die Nutzungspflichten im 
Voraus anteilsmässig festgelegt. 
 
Jede Umnutzung zu anderen Zwecken ist - unter dem Vorbehalt von Art. 20 - unzulässig. 
 
Art. 20 Beitragsdauer und Rückzahlung 
Die auf den Gewerbe- bzw. Beherbergungsliegenschaften lastenden Nutzungsbeschränkungen können jederzeit gegen 
die vollständige Rückzahlung der Erwerbs- und Investitionsbeiträge abgelöst werden.  
 
Die Rückzahlungspflicht der Erwerbs- und Investitionsbeiträge wird automatisch durch folgende Vorgänge ausgelöst: 
a) Aufgabe der geförderten Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe; 
b) Einstellung des Gewerbe- bzw. Beherbergungstätigkeit von mehr als einem Jahr; 
c) Umnutzung der Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe, insbesondere Zuführung zu Wohnzwecken; 
d) Verkauf des Gewerbe- bzw. Beherbergungsgrundstücks an einen Dritten, sofern der Erwerber nicht innert 30 Ta-

gen seit Eigentumsübergang die Nutzungspflicht und die potenzielle Rückzahlungspflicht übernimmt. 
 
Die Rückzahlung hat innert 30 Tagen nach dem auslösenden Vorgang für die Rückzahlungspflicht zu erfolgen. Rückzah-
lungspflichtig sind jene Personen, welche bis zum Vorgang Eigentümer/Eigentümerinnen der betreffenden Gewerbe- bzw. 
Beherbergungsliegenschaften sind. 
 
Die der dauernden Aufrechterhaltung von Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetrieben dienenden A fonds perdu Beiträge sind 
nicht rückzahlungsfähig. 
 
Art. 21 Sicherstellung  
In den Beitragsverfügungen sind die Nutzungsverpflichtungen und soweit zulässig die Rückzahlungspflichten als Auflage 
aufzunehmen. 
 
Diese Auflagen sind auf den Grundstücken als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumer-
ken.  
 
Die Anmerkung erfolgt nach Rechtskraft der Beitragsverfügung. Diese bildet gleichzeitig den Anmeldungstitel. 
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III.  VERFAHREN 
Art. 22 Beitragsgesuche 
Die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen haben die mit rechtsgültiger Unterschrift versehenen Beitragsge-
suche bei der Gemeinde, zusammen mit den erforderlichen Dokumenten und einem Grundbuchauszug sowie der Erklä-
rung, die Beiträge für den vorgesehenen Zweck nutzen zu wollen, einzureichen. 
  
Soweit es auf die persönlichen Voraussetzungen ankommt, ist dem Gesuch ein Leumundszeugnis, ein Strafregisteraus-
zug sowie ein Betreibungsregisterauszug umfassend alle Wohnsitze der Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerin-
nen der letzten fünf Jahre beizulegen. 
 
Die vorgenannten Dokumente müssen aktuell sein, ihre Datierung darf nicht mehr als sechs Monate seit Gesuchseingang 
zurückliegen. 
Art. 23 Investitionsbeitragsgesuche  
Sofern die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen mit den Grundeigentümer/Grundeigentümerinnen der be-
treffenden Beherbergungs- und Gewerbeliegenschaft nicht identisch sind, haben diese das Investitionsbeitragsgesuch 
zum Zeichen des Einverständnisses mitzuunterzeichnen. 
 
Im Weiteren müssen die an der Finanzierung beteiligten Banken bestätigen, dass der zukünftige EBITDA für die Amortisa-
tion und Verzinsung des Projektes genügt. Dabei gelten insbesondere die in Artikel 11 beschriebenen Minimalkriterien zur 
Berechnung dieser vorgenannten Werte.  
 
Sollte keine Bank an der Finanzierung beteiligt sein und das Projekt nur aus Eigenmittel und möglichen Förderbeiträgen 
finanziert werden, haben die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen zusätzlich noch einen aussagekräftigen 
Businessplan vorzulegen. 
Art. 24 Erwerbsbeitragsgesuche  
Die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen haben mit dem Erwerbsbeitragsgesuch eine Erklärung de bisheri-
gen Eigentümer bzw. der bisherigen Grundeigentümerinnen zur Bereitschaft zum Verkauf der betreffenden Gewerbelie-
genschaft beizulegen. Diese Erklärung hat auch Angaben über den Kaufpreis und die übrigen Bedingungen des Verkaufs 
zu enthalten. 
 
Ausserdem haben die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen die Finanzierbarkeit des Kaufs nachzuweisen 
und insbesondere Angaben über Hypothekardarlehen und die Tragbarkeit der hypothekarischen Belastung zu machen. 
Sollte keine Fremdfinanzierung nachgewiesen sein, dann haben sich die Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerin-
nen über das Vorhandensein der nötigen Eigenmittel auszuweisen.  
Art. 25 A fonds perdu Beitragsgesuche  
Die Beitragsgesuchstellende haben mit dem Beitragsgesuch die unterzeichnete öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 
Unterstellung von Liegenschaften unter die Pflicht zur dauernden Führung eines Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebs 
beizulegen. 
 
Im Weiteren gilt für A fonds perdu Beitragsgesuche Artikel 22 analog.  
 
Art. 26 Gesuchsbehandlung 
Der Förderungsausschuss nimmt die Beitragsgesuche entgegen und trifft die erforderlichen Abklärungen. 
 
Der Förderungsausschuss prüft, ob das Gesuch vollständig ist. Unvollständige Gesuche werden an die Beitragsgesuch-
steller / Beitragsgesuchstellerinnen zurückgewiesen. 
  
Der Förderungsausschuss holt im Falle von Investitionsbeiträgen bei den für die Grundfinanzierung zuständigen Banken 
Stellungnahmen ein. Er prüft sodann, ob die Voraussetzungen für Investitionsbeiträge erfüllt sind.  
 
Bei Gesuchen, welche die Beitragsvoraussetzungen offensichtlich nicht erfüllen, stellt der Förderungsausschuss beim 
Gemeindevorstand einen negativen Antrag.  
 
Fällt die Beurteilung positiv aus, stellt der Förderungsausschuss dem Gemeindevorstand den Antrag auf Beitragsgewäh-
rung. Gleichzeitig formuliert er die Auflagen und Bedingungen für die Beitragsauszahlungen. 
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Bestehen über die Förderungswürdigkeit des Projekts bzw. der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit eines Beherbergungsbe-
triebs Zweifel, holt der Förderungsausschuss vom Fachbüro eine Stellungnahme ein.  
 
Der Gemeindevorstand entscheidet unter dem Vorbehalt der Kompetenzen der Gemeindeversammlung definitiv über die 
Beitragsgewährung. Vorbehalten bleiben die Kompetenzen der Gemeindeversammlung 
gemäss Artikel 6.  
 
Art. 27 Beitragsverfügung und Vereinbarungen 
Erwerbs- und Investitionsbeiträge 
a) Die Beiträge werden in Verfügungsform oder in Form von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen festgelegt.  
b) Die Verfügung enthält die Höhe der Beiträge und Auflagen bezüglich der damit verknüpften Nutzungsbeschränkun-

gen und Rückzahlungspflicht. 
c) Die Beitragsverfügungen werden den Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen schriftlich eröffnet. Nega-

tive Entscheide sind mit einer kurzen Begründung zu versehen.  
 
A fonds perdu Beiträge 
a) Die Beiträge werden in Verfügungsform oder in Form von öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen festgelegt. 
b) Die Verfügung enthält die Höhe der Beiträge. 
c) Die Beitragsverfügungen werden den Beitragsgesuchsteller / Beitragsgesuchstellerinnen schriftlich eröffnet. Nega-

tive Entscheide sind mit einer kurzen Begründung zu versehen. 
d) Bei A fonds perdu Beiträgen können weitere Einzelheiten in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt 

werden. 
Art. 28 Auszahlung der Beiträge 
Die rechtskräftig zugesprochenen Beiträge werden bedarfsgerecht ausbezahlt. 
 
Die Investitionsbeiträge werden nach Massgabe des Baufortschritts ausbezahlt, frühestens jedoch bei Ausbezahlung der 
ersten 50% der Grundfinanzierung durch die finanzierende Bank. Das letzte Drittel der Investitionsbeiträge wird erst nach 
Vorlage der durch die Förderungskommission genehmigten Schlussabrechnung des Projekts bzw. der Massnahmen so-
wie Sicherstellung der Nutzungsbeschränkung im Grundbuch ausbezahlt.  
 
Die Erwerbsbeiträge werden frühestens mit der Eigentumsübertragung und der Sicherstellung der Nutzungsbeschränkung 
im Grundbuch ausbezahlt.  
 
Die A fonds perdu Beiträge werden frühestens mit der Sicherstellung der Nutzungsbeschränkung im Grundbuch ausbe-
zahlt. 
 
Sofern es die Verhältnisse erfordern, kann von diesen Regelungen abgewichen werden.  
Art. 29 Kontrolle 
Der Förderungsausschuss wacht mittels periodischen Kontrollen darüber, ob die Beiträge und die geförderten Objekte 
zweckentsprechend verwendet bzw. genutzt werden. 
 
Bei Verdacht auf Zweckänderungen und Missbräuchen werden Massnahmen und Sanktionen in die Wege geleitet. 
 
Der Gemeindevorstand entscheidet in der Folge über die Massnahmen und Sanktionen.  
 
IV.  SANKTIONEN 
Art. 30 Massnahmen  
Als Massnahmen kommen in Frage: 
a) die Anordnungen zur Wiederherstellung der geforderten Nutzung,  
b) das Nutzungsverbot und/oder 
c) die Rückforderung der Beiträge (ganz oder teilweise). 
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Art. 31 Busse 
Wer dieses Gesetz oder darauf beruhende Verfügungen verletzt oder unrechtmässig Beiträge erwirkt, wird mit Busse 
zwischen CHF 500 und CHF 40'000 bestraft. In besonders schweren Fällen, insbesondere bei Gewinnsucht, ist die zu-
ständige Behörde an dieses Höchstmass nicht gebunden. Widerrechtliche Gewinne werden nach den Bestimmungen des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches eingezogen.  
 
Strafbar ist die vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlung. Anstelle einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder 
Kommanditgesellschaft, einer Einzelfirma oder einer Personengesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit sind die natürlichen 
Personen strafbar, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen. Für Bussen und Kosten haftet die juristische 
Person, die Gesellschaft oder die Personengesamtheit solidarisch. 
 
Zuständig für die Bestrafung ist der Gemeindevorstand.  
 
Der Strafanspruch verjährt innerhalb von fünf Jahren seit Beendigung der strafbaren Handlung. Die absolute Verjährung 
tritt nach zehn Jahren ein. Die Strafe einer Widerhandlung verjährt in fünf Jahren.  
 
V.  SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Art. 32 Ausführungsverordnung  
Der Gemeindevorstand ist befugt, in eigener Kompetenz eine Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz zu erlassen. 
 
Art. 33 Aufhebung bestehender kommunaler Regelungen 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sämtliche widersprechenden früheren Vorschriften der Gemeinde zur Förde-
rung des Wohnungs- und Gewerbebaus sowie der Hotelförderung, namentlich die entsprechenden Bestimmungen im 
Gesetz über die Förderung des Wohnungs- und Gewerbebaus und die Verbesserung der Wohnverhältnisse auf dem Gebiet 
der Gemeinde Silvaplana und im Gesetz über die Förderung der Hotellerie in der Gemeinde Silvaplana als aufgehoben 
 
Art. 34 Behandlung von hängigen Gesuchen 
Bei Gesuchen, welche nach dem 19. September 2016 und vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind 
gilt der Ausschlussgrund von Art. 12 lit. b) nicht. Bei diesen Gesuchen kann trotz erfolgtem Baubeginn ein Investitionsbei-
trag ausgerichtet werden. 
 
Art. 35 Inkrafttreten  
Bei Gesuchen, die im Zeitraum der bestehenden Planungszone eingereicht wurden, der Baubeginn bereits erfolgt ist, 
können im Rahmen dieses Gesetzes noch gefördert werden. 
 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verabschiedung durch die Gemeindeversammlung in Kraft.  

Abstimmung  
Eingegangen 143 
Leer 2 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 139 
Ja 111 
Nein 28 
 
P.A. Bauamt  
P.A. Finanzverwaltung 
 

49 42/01 STEUERWESEN  |  Gesetze, Reglemente, Verordnungen, Bekanntmachun-
gen und Kreisschreiben 
Gesetze der Gemeinde - Steuergesetz 
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Kommunales Steuergesetz; Revision 
 

Sachverhalt 

Der Grosse Rat hat am 12. Februar 2019 einer Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes (StG) und des Gesetzes über 
die Gemeinde- und Kirchensteuern (GKStG) zugestimmt. Mit dieser Revision werden die Erbschafts- und Schenkungs-
steuern von Kanton und Gemeinden vereinheitlicht, indem der Kanton von der Nachlasssteuer zur Erbanfallsteuer wech-
selt. Dieser Wechsel hat zur Folge, dass die gesetzliche Regelung für Kanton und Gemeinden in das kantonale Steuerge-
setz aufgenommen und die Steuererhebung an die kantonale Steuerverwaltung delegiert wird. 
 
Die Gemeinden verfügen immer noch über eine Steuerhoheit und können entscheiden, ob sie eine Erbschafts- und 
Schenkungssteuer erheben wollen. Erhebt eine Gemeinde eine Erbschafts- und Schenkungssteuer, finden die Bestim-
mungen des kantonalen Rechts Anwendung und die Gemeinde bestimmt nur noch die Höhe der Steuersätze.  
 
Als Folge dieser Änderung müssen die Gemeinden ihre kommunalen Steuergesetze anpassen. Die Regierung setzte die 
Teilrevision des StG und des GKStG auf den 01. Januar 2021 in Kraft. 

 Antrag des Gemeindevorstandes  
 Genehmigung Revision Gemeindesteuergesetz per 1. Januar 2021.   
 Festlegung des Steuersatzes für den elterlichen Stamm, Artikel 6a) auf 0 %. 
 Festlegung des Steuersatzes für die übrigen Begünstigten, Artikel 6b) auf 15 %.  

Abstimmung  
Eingegangen 144 
Leer 4 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 138 
Ja 124 
Nein 14 
 
P.A. Steueramt Silvaplana 
P.A. Steuerallianz St. Moritz 
 

50 10/05 BAUWESEN, WASSERVERSORGUNG  |  Wasserabgabe, Wassertaxen 
Wasserversorgung - Gebühren 
Gebührenanpassung 

 

Sachverhalt 

Anlässlich der Gemeindeversammlung am 22. Juni 2011 wurde die Grundgebühr Wasser um 60% gegenüber den Vorjah-
ren aus folgenden Gründen reduziert: 
 Schätzungsrevision Amt für Immobilienbewertung ca. +15% 
 Einnahmen Anschlussgebühren Jahresdurchschnitt 2008 – 2017 CHF  714'000.00 
 Einnahmen Anschlussgebühren Jahresdurchschnitt 2018 – 2020 CHF  156‘000.00 
 
Der Saldo vom Verpflichtungskonto (Guthaben) Wasser hat sich wie folgt reduziert: 
 Guthaben Verpflichtungskonto Wasserversorgung 31. Dezember 2011 CHF 2'857'000.00 
 Guthaben Verpflichtungskonto Wasserversorgung 31. Dezember 2017 CHF  2'140'000.00 
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 Guthaben Verpflichtungskonto Wasserversorgung 31. Dezember 2019 CHF 978'000.00 
 Schuld Wasserversorgung 31. Dezember 2020 geschätzt  CHF -125'000.00 
 Schuld Wasserversorgung 31. Dezember 2021 geschätzt  CHF  -700'000.00 
 
Die jährlichen Einnahmen decken den Bedarf nicht mehr. Deshalb müssen die Wassergebühren angepasst werden. Der 
jährliche Finanzbedarf in der Wasserversorgung beträgt rund CHF 470'000.00, die Einnahmen aus Grund- und Mengen-
gebühren ohne Anschlüsse betragen jährlich CHF 60'000.00. Aufgrund der Senkungen in der Vergangenheit liegen unsere 
Ansätze massiv tiefer im Vergleich zu den anderen Oberengadiner Gemeinden. 

Deshalb müssen die Wassergebühren rückwirkend per 1. September 2020 wie folgt angepasst bzw. erhöht werden: 

 bis 31.08.2020 ab 01.09.2020 
Grundgebühr vom Gebäudeneuwert 0.02 ‰  0.10 ‰ 
Verbrauchsgebühr pro m3 bis 50 m3 CHF 0.30 CHF 1.50 
Verbrauchsgebühr pro m3 ab 50 m3 CHF 0.05 CHF 0.25 
 
Durch die Gebührenanpassung erhöhen sich die jährlichen Erträge Wassergebühren von CHF 60'000.00 auf  
CHF 300'000.00. 
 
 
 
 
Vergleichsbeispiele jährliche Gebührenrechnungen Wasser/Abwasser und Kehricht mit der beantragten Anpassung: 
 Rechnung bis 31.08.2020 Rechnung ab 01.09.2020 Durchschnitt Oberengadin 

MFH mit 12 Wohnungen CHF  2‘261.05 CHF  3‘300.00 CHF  5‘300.00 
Hotelanlage  CHF  6'387.10 CHF  8'000.00 CHF  14'500.00 
Einfamilienhaus CHF  752.70  CHF  950.00 CHF  2'000.00 

 Antrag des Gemeindevorstandes  
Erhöhung der Wassergebühren, rückwirkend ab 1. September 2020 auf  
 Grundgebühr vom Gebäudeneuwert 0.10 ‰ 
 Verbrauchsgebühr pro m3 bis 50 m3 CHF 1.50 
 Verbrauchsgebühr pro m3 ab 50 m3 CHF 0.25 

Abstimmung  
Eingegangen 147 
Leer 4 
Ungültig 2 
Gültige Stimmen 141 
Ja 102 
Nein 39 
 
P.A. Finanzverwaltung 
P.A. Bauamt  
 

51 00/80 ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN  |  Varia 
Varia 
Varia 

 

Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wurden die wichtigsten Informationen aus dem Gemeindehaus mittels einer 
Präsentation, welche auf der Homepage der Gemeinde aufgeschalten ist, zur Kenntnis gebracht.  
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